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DATEN SPRACHE SIGNALE 

Allgemeine Lieferbedingungen 
für Erzeugnisse und Leistungen 
der Elektroindustrie 

Stand: Juni 2005 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und
Besteller im Zusammenhang mit den Lieferungen
und/oder Leistungen des Lieferers (im Folgenden:
Lieferungen) gelten ausschließlich diese GL.
Allgemeine Geschäfts-bedingungen des Bestellers
gelten nur insoweit, als der Lieferer ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den
Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen
übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen
maßgebend.

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und 
anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen)
behält sich der Lieferer seine eigentums- und
urheberrechtlichen Verwertungsrechte
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur
nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten
zugänglich gemacht werden und sind, wenn der
Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze
1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten
zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.

3. An Standardsoftware und Firmware hat der
Besteller das nicht ausschließliche Recht zur
Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen
in unveränderter Form auf den vereinbarten
Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche
Vereinbarung eine Sicherungskopie der
Standardsoftware erstellen.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem
Besteller zumutbar sind.

5. Der Begriff „Schadensersatzansprüche" in diesen
GL umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen.

II. Preise, Zahlungsbedingungen und
Aufrechnung

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich
Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden
gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage über
nommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so
trägt der Besteller neben der vereinbarten 
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Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie 
Reise und Transportkosten sowie Auslösungen. 

3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu 
leisten.

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware)
bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung
sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
Soweit der Wert aller Sicherungs-rechte, die dem
Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten
Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der
Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der
Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungs
rechten zu.

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts
ist dem Besteller eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt und die
Weiterveräußerung nur Wieder-verkäufern im
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der
Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den
Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine
Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der
Besteller den Lieferer unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller 
gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben 
der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die 
gesetzlichen Bestimmungen über die 
Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben 
unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder 
der Pfändung der Vorbehaltsware durch den 
Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. 

IV.Fristen für Lieferungen; Verzug 

1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller
zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmi-
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